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in der juristischen Literatur auftretende Unklarheit darüber beseitigt, dass die
elterliche Gewalt im Falle der Entmündigung volljähriger Kinder nicht neu
auflebt.

Problem der staatsrechtlichen Beschwerde noch offen

Es bestand somit für das Bundesgericht keinerlei Anlass, heute die in Artikel
44, Buchstabe d OG vorgesehene Berufungsmöglichkeit auf einen Fall
auszudehnen, der im Gesetzestext nicht genannt ist und sich von dem dort
ausdrücklich erwähnten, anderen Fall unter dem Gesichtspunkt des
Rechtsschutzbedürfnisses wie der Justiziabilität erheblich unterscheidet. Das
Bundesgericht trat daher auf die ihm vorgelegte Berufung nicht ein. Die Eingabe
konnte auch nicht als staatsrechtliche Beschwerde entgegengenommen werden,

da es an einer Begründung fehlte, die dem Artikel 90, Absatz 1, Buchstaben

b OG genügt hätte. (Urteil vom 18. September 1985) R. B.
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Wichtige Daten für 1986

Die Jahrestagung der SKöF findet

am 22. Mai 1986

in Aarau statt. Als Hauptreferent konnte Herr Dr. Antonin Wagner, Rektor der
Schule für Soziale Arbeit, Zürich, gewonnen werden. Das Thema seines
Vortrages lautet: «Soziale Minderheiten in der Schweiz, Ursachen, Folgen,
Lösungsansätze».

Der Weggiskurs 1986

wird am 2., 3., 4. Oktober zur Durchführung gelangen. Das Thema wird
«Probleme und Problemlösungen im Unterstützungsalltag» sein.
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